
Kommentar Wirtschaftskammer Österreich 
 
Das Druckgerätegesetz stellt eine Neufassung des Kesselgesetzes dar und tritt mit 20. April 
2016 in Kraft. 
 
Grund für das neue Druckgerätegesetz ist der durch die Richtlinie 2014/68/EU zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von 
Druckgeräten auf dem Markt, ABl. Nr. L 189 vom 27.06.2014 S. 164 und die Richtlinie 
2014/29/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend die Bereitstellung einfacher Druckbehälter auf dem Markt, ABl. Nr. L 96 vom 
29.03.2014 S. 45 gegebene Umsetzungsbedarf an EU-Recht. 
 
Neu sind horizontale Bestimmungen gemäß dem Beschluss Nr. 768/2008/EG über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung des 
Beschlusses 93/465/EWG des Rates, ABl. Nr. L 218 vom 13.08.2008 S. 82 sowie die 
Berücksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über die Vorschriften für die 
Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates, ABl. Nr. L 218 
vom 13.08.2008 S. 30. 
 
Das bedeutet, dass zu den bereits EU-rechtlich harmonisierten technischen Vorschriften für 
das Inverkehrbringen von druckführenden Geräten nun auch harmonisierte 
Verwaltungsvorschriften hinzukommen. Diese definieren die Verfahren die im 
Rechtsverhältnis zwischen notifizierender Behörde, Marktüberwachungsbehörde, den 
Prüfstellen und den betroffenen Wirtschaftsakteuren, wie Hersteller, Importeure, Händler 
und Betreiber anzuwenden sind. 
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